
DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

708S/ l-Pr 1/85 

An den 

11-2101 der Beilagen zu den Stenographischen Protokolfen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungsperiode 

,11'13 lAB 

1985 -OS- 11 
zu 1214/J 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Wie n 

zur Zahl l2ll/J-NR/85 

Die schriftlichen Anfragen der Abgeordneten zum National

rat Dr. Michael Graff und Genossen, betreffend das Strafverfahren gegen 

Udo Proksch (1211/J), beantworte ,ich wie folgt: 

Zu 1 und 2: 

Die Behandlung des Berichtes der Staatsanwaltschaft Wien 

vom 9.10.1984, der sich auf den damals bereits aus sechs Bänden bestehen

den Gerichtsakt stützte, wurde nicht monatelang verschleppt. Der Bericht 

langte bei der Oberstaatsanwaltschaft Wien am lS. 10. 1984 ein. Am 22. 10. 

1~84 ersuchte das Oberlandesgericht Wien schriftlich um Ubersendung der 

angeführten Strafakten. Daraufhin hat die Oberstaatsanwaltschaft Wien die 

Gerichtsakten der Staatsanwaltschaft Wien mit dem Auftrag um Weiterleitung 

an den untersuchungsrichter des Landesgerichtes für Strafsachen Wien zur 

weiteren Veranlassung überlnittelt. Am 8. 11. 1984 wurden die Gerichtsakten 

der Oberstaatsanwaltschaft Wien wieder vorgelegt. Erst ab diesem Zeitpunkt 

konnte das wnfangreiche Akterunaterial einer Bearbeitung durch die Ober

staatsanwalt Wien unterzogen werden. Der Bericht der Oberstaatsanwalt

schaft Wien wurde am 30. 11. 1984 dem Bundesministerium für Justiz vorge

legt, wo er am 4. 12. 1984 einlangte. Der Vorschlag der Oberstaatsanwalt

schaft Wien wurde nacn Prüfung der umfangreichen Akten vom Bundesmini

sterium für Justiz mit Erlaß vom 28. 1. 1985 zur Kenntnis genommen. 
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Zu 3 und 6: 

Hiezu verweise ich auf die Beantwortung vom 5. 4. 1985, 

betreffend den inha1tsgleichen Punkt 11 der schriftlichen 

parlamentarischen Anfrage 1133/J-NR/1985. 

Zu 4 und 5: 

Die Entscheidung ist nach eingehender Prüfung der 

Sach- und Rechtslage und nicht auf Grund irgendeiner Intervention er

gangen; sie ist im Kahmen der Ministerverantwortlichkeit dem Bundes

minister für Justiz zuzurechnen. 

Zu 7a: 

Wiewohl in Zweifel gezogen werden könnte, daß Interven

tionen im Sinne der Anfrage zu den nach Art. 52 Abs. 1 B-VG, §§ 90ff GOG 

1975 überprüfbaren Angelegenheiten der Vollziehung zu zählen sind (s. 

Morscher, Die parlamentarische Interpellation, 22lff), stehe ich nicht an 

zu sagen: Keine. 

Zu 7b: 

Nach dem Bericht der Oberstaatsanwaltschaft Wien vom 

18. 4. 1985: Keine. 

Zu 8: 

Im Zusamnenhang mit der Verhaftung, der Haftprüfungsver

handlung, der Enthaftung und der Nichterhebung eines Rechtsmittels gegen 

die Enthaftung von Udo Proksch wurde der Staatsanwaltschaft Wien keine 

Weisung erteilt. Im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Justiz 

wurde der Leiter der Staatsanwaltschaft Wien von der Oberstaatsanwalt

schaft Wien am 21. 2. 1985 lediglich um schriftliche Berichterstattung 

über die beabsichtigte Stellungnahme der Staatsanwaltschaft Wien zu den 

Enthaftungsanträgen des Udo Proksch und des Hans Peter Daimler ersucht. 

Diesem Auftrag wurde durch den Bericht der Staatsanwaltschaft Wien vom 26. 

2. 1985, der dem Bundesministerium für Justiz von der Oberstaatsanwa1t

schaft Wien mit dem Bericht vom 27. 2. 1985 zur Kenntnisnahme vorgelegt 

wurde, entsprochen. Ablichtungen der zitierten Berichte sind angeschlossen. 
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Zu 9: 

Ich habe dem Bundeskanzler auf dessen Ersudlen über die 

von mir veranlaßte Prüfung der Frage informiert, auf welche Weise es im 

Zusrumnenhang mit dem anfragegegenständlichen Strafverfahren zur Veröffent

lichung von Teilen des Strafaktes kommen konnte. 

Zu 10: 
Die Rechte und Pflichten des Bundesministers für Justiz, 

für das gesetzmä~ige und zweckmäßige Vorgehen der staatsa~waltschaftlichen 
I 

Behörden zu sorgen, werden in diesem wie in allen ähnlichen Fällen von mir 

wei ter wa.nrgenollnnen werden. 

15. Mai 1985 

Beilagen 
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·. (\ F' , ~Jk; : ttiJl4i1M-~ tu. {t,L ....
OBERSTMTSANWALTSCHAFT WIEf 

OStA 10.862/85 

Wien,am 27. feber 1985 
1016 Wien, Schmerlingplatz 11 
Justizpalast, Postfach 51 

. " 

Telefon: (0222) 96 22;;.!-C1"..;;....-_~ _____ _ 

SOFORT ~.~. 
Wird dem A. 3. 8.1 

Bundesministerium für Justiz 

Wie n 

zu JMZl o 650264121-IV 2/83 
mit Bezugnahme auf das heutige Telefonat mit Herrn 
Sektionschef Dr. fLEISCH mit dem Ersuchen um gefällige 
kennt~lsnahme und dem Bemerken vorgelegt. daß laut 
telefonischem Bericht der Staatsanwaltschaft Wien (Staats
anwalt Dr. NEMEC) auch auf Grund der heute vom Bundes
ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Staats
anwaltschaft Wien vorgelegten Unterlagen aus Rumänien -und der Aussage des Zeugen Bundesminister leopold 
GRATZ vor dem Untersuchungsrichter keine Änderung der 
Stellungnahme in der morgigen Haftprüfungsverhandlung be
absichtigt ist. 

Eine Ablichtung des Zeugenvernehmungsprotokolles ist 
dem Berichte angeschlossen. 
1 Bericht 
1 Bei lage 
BEo:OStA.Stellv. Dr. Wasserbauer 

\j \,j "\ -"-\ ~ ~. L ~ .1. . ~~ t l', Ci \:. \\ 

~ \J ~ L "\ :;. ~ \ ( ..\. \ ~ \\ \', \'\ ) 
BtUNOES~~!':"~ , T'Z 

~-

Bngel. t f1iZ.. ~ 
f ,.', 

~S.l~\\\~-~1.\\~ .~ 
Zahl - AM. .1:0 
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-(. 36 St 49.80'/8' 

D r .1 n 9 ~ n d -
Oberst.,atsDnwaltschar.t WI & n 

EI~:el.llm 2 r FES. 1985 ;Zt~l:' 
.. V1ach, mIt c\() Dellagen ._ .. _ .. Ald 

An die OStA ... !l.Q.8.1i~.195 .... /' 

Betrifft. Strafsache gegen Udo PROKSCH u.s. 
wegen §§ 146 ff StGB3 

Bezugl telefonischs Berichtesufträge des Herrn 
Oberstaatsanwalt Dr. Otto f. Müller \om 
21.2.1985 und des Herrn OStA-Stell\srtrster 
Dr. Wa88srbauer \om 26.2.1985, 

Berichts\srfesssrs Staatssnwalt Pr. Walter Nemec. 

E8 ist beab8ichtig~. 1n der a. 

28.2.1985, 9.)0 Uhr stattfindenden 

HaftprDfungs\erhandlung zu erklären, 

daß dringender Betrug3tst\erdacht 

gegan Udo PROKSCH und Hans Peter 

OAIMLER besteht, insbesondere wel1 

die bisherigen Erhebungen ergaben, 

daO jedenfalls ein Großteil einer 

Kohlenaufbereitungsanlege zur Ver

ladung auf die nLucons M nach Chlo9gia 

transportiert .urdee. während Nach

weis8 Ober den Transport der nach 

den Behauptungen dorthin \srachsfften 

Uranerz8ufbereitungsanlags fehlen. 
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Weiters ~lrd eusgefOhrt ~erdsnp daß die in den Ha(t-

befehlen bz~. In Unterauchungshsftbeachlüsssn ~om 

15.2.1985 angerOhrten Um8tti~de Flucht- und Verabredungs

bz •• Verdunklungsgefahr bsgrDndeno 

Hinsichtlich der Fortdauer der Haftgründe wird die 

Stellungn~hme ~om Bericht des Untersuchungsrichters 

abhängen, ob dia Varnehmungen \or elleM \on Udo 

PROKSCH und Hans Pater OAIMLER so~eit abgeschlossen 

8ind, daß die Wahrscheinlichkeit nicht mehr besteht, 

aie .Orden sich untereinander, oder mit waiteren Be-

achuldigten und Zeugen absprechenD Udo PROKSCH eich 

auch bis dahin \or Gericht \arborgen halten. 

Gegen die Entachtdung dar Rsteksmmer wird - im 

Eln\ernehmen mit dem Sachbearbeiter Dr. MOhlbacher 

und dem Beh8rdenleitar Dro Olecher - kein Rechtsmittel 

angemeldet werden. 

Sta8t8anwaltschB~t Wien 

sm 26 .. 2 .. 1985 

-d:~~ ____ _ 

töl ; . s :gp iti 
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